
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS VwGH Erkenntnis 1987/05/13
86/03/0231

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1987

Rechtssatz

Jedes Verhalten, das die sofortige Vorführung verhindert, ist, sofern das Straßenaufsichtsorgan nicht hiezu seine

Zustimmung erklärt, als Verweigerung zu werten (Hinweis E 7.11.1977, 1201/77).

Im RIS seit

01.09.2005

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS VwGH Erkenntnis 1987/05/13 86/03/0231
	JUSLINE Entscheidung


